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Empfehlungen, insbesondere der Empfehlung in Bezug auf
das Projekt des Aufbaus einer internationalen Schule in Ka-
merun zur Ausbildung afrikanischer Gendarmerie- und Poli-
zeikräfte für Friedenssicherungseinsätze;

6. legt den Mitgliedstaaten der Wirtschaftsgemein-
schaft der zentralafrikanischen Staaten nahe, ihre Anstren-
gungen zur Förderung des Friedens und der Sicherheit in ihrer
Subregion fortzusetzen;

7. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Reso-
lution 1197 (1998) des Sicherheitsrats den Mitgliedstaaten
des Ständigen beratenden Ausschusses die notwendige Unter-
stützung für den reibungslosen Betrieb des Rates für Frieden
und Sicherheit in Zentralafrika zu gewähren;

8. legt den Mitgliedstaaten der Wirtschaftsgemein-
schaft der zentralafrikanischen Staaten nahe, sich weiter dar-
um zu bemühen, den Frühwarnmechanismus für Zentralafri-
ka als ein Instrument zur Analyse und Überwachung der poli-
tischen Lage in der Subregion im Rahmen der Verhütung von
Krisen und bewaffneten Konflikten voll funktionsfähig zu
machen, und ersucht den Generalsekretär, die notwendige
Unterstützung für den reibungslosen Betrieb dieses Mecha-
nismus zu gewähren;

9. bekräftigt erneut ihre Unterstützung für das Arbeits-
programm des Ständigen beratenden Ausschusses, das auf der
vom 27. bis 31. Juli 1992 in Jaunde abgehaltenen Organisa-
tionstagung des Ausschusses verabschiedet wurde;

10. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Fort-
schritten, die der Ständige beratende Ausschuss bei der
Durchführung seines Arbeitsprogramms für den Zeitraum
2006-2007 erzielt hat235;

11. betont, wie wichtig es ist, den Mitgliedstaaten des
Ständigen beratenden Ausschusses die unerlässliche Unter-
stützung zu gewähren, die sie benötigen, um das von ihnen
auf ihren Ministertagungen verabschiedete gesamte Aktivitä-
tenprogramm durchzuführen;

12. appelliert an die internationale Gemeinschaft, die
betreffenden Staaten bei ihren Anstrengungen zur Durchfüh-
rung von Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wiederein-
gliederungsprogrammen zu unterstützen;

13. ersucht den Generalsekretär und das Amt des Hohen
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen, den Ländern
Zentralafrikas auch weiterhin Hilfe zu gewähren, damit sie
die Probleme der Flüchtlinge und Vertriebenen in ihrem je-
weiligen Hoheitsgebiet angehen können;

14. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Kommis-
sarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, auch wei-
terhin ihre volle Unterstützung für den ordnungsgemäßen Be-
trieb des Subregionalen Zentrums für Menschenrechte und
Demokratie in Zentralafrika zu gewähren; 

15. fordert die Mitgliedstaaten sowie die zwischenstaat-
lichen und nichtstaatlichen Organisationen nachdrücklich

auf, die Tätigkeit des Ständigen beratenden Ausschusses
durch freiwillige Beiträge an den Treuhandfonds für den
Ständigen beratenden Ausschuss der Vereinten Nationen für
Sicherheitsfragen in Zentralafrika wirksam zu unterstützen;

16. legt den Mitgliedstaaten des Ständigen beratenden
Ausschusses nahe, die vom Sicherheitsrat am 28. April 2004
verabschiedete Resolution 1540 (2004) durchzuführen, in der
es um die Bekämpfung des Einsatzes von und des Handels
mit nuklearen, biologischen oder chemischen Waffen und ih-
ren Trägersystemen durch nichtstaatliche Akteure geht;

17. ersucht den Generalsekretär, den Mitgliedstaaten
des Ständigen beratenden Ausschusses auch weiterhin Unter-
stützung zu gewähren, damit sie ihre Bemühungen fortsetzen
können;

18. fordert den Generalsekretär auf, der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht
über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

19. beschließt, den Punkt „Regionale vertrauensbilden-
de Maßnahmen: Aktivitäten des Ständigen beratenden Aus-
schusses der Vereinten Nationen für Sicherheitsfragen in
Zentralafrika“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiund-
sechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/54

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/393,
Ziff. 10)236.

62/54. Bericht der Abrüstungskommission

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts der Abrüstungskommis-
sion237,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/54 A vom 9. De-
zember 1992, 47/54 G vom 8. April 1993, 48/77 A vom
16. Dezember 1993, 49/77 A vom 15. Dezember 1994, 50/72
D vom 12. Dezember 1995, 51/47 B vom 10. Dezember 1996,
52/40 B vom 9. Dezember 1997, 53/79 A vom 4. Dezember
1998, 54/56 A vom 1. Dezember 1999, 55/35 C vom 20. No-
vember 2000, 56/26 A vom 29. November 2001, 57/95 vom
22. November 2002, 58/67 vom 8. Dezember 2003, 59/105
vom 3. Dezember 2004, 60/91 vom 8. Dezember 2005 und
61/98 vom 6. Dezember 2006,

in Anbetracht der der Abrüstungskommission zugedach-
ten Rolle und des Beitrags, den sie durch die Prüfung und
Vorlage von Empfehlungen zu verschiedenen Problemen auf
dem Gebiet der Abrüstung und durch die Förderung der

235 A/62/129.

236 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Benin, Bosnien und Herzegowina, Brasilien,
Deutschland, Iran (Islamische Republik), Kasachstan, Nigeria, Peru, Po-
len, Schweiz, Syrische Arabische Republik und Uruguay (im Namen der
Mitglieder des erweiterten Vorstands der Abrüstungskommission).
237 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 42 (A/62/42).
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Durchführung der von der Generalversammlung auf ihrer
zehnten Sondertagung verabschiedeten einschlägigen Be-
schlüsse leisten soll,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Abrüstungs-
kommission237;

2. bekräftigt die Gültigkeit ihres Beschlusses 52/492
vom 8. September 1998 betreffend die wirksame Arbeitswei-
se der Abrüstungskommission;

3. erinnert an ihre Resolution 61/98, mit der sie zusätz-
liche Maßnahmen zur Verbesserung der Wirksamkeit der Ar-
beitsmethoden der Kommission beschloss;

4. bekräftigt das Mandat der Abrüstungskommission
als Fach- und Beratungsgremium im Rahmen des multilatera-
len Abrüstungsmechanismus der Vereinten Nationen, das die
Möglichkeit zu eingehenden Beratungen über einzelne Abrü-
stungsfragen bietet, die zur Vorlage konkreter Empfehlungen
zu diesen Fragen führen;

5. erklärt erneut, dass es wichtig ist, den Dialog und
die Zusammenarbeit zwischen dem Ersten Ausschuss, der
Abrüstungskommission und der Abrüstungskonferenz weiter
zu verstärken;

6. ersucht die Abrüstungskommission, ihre Arbeit im
Einklang mit ihrem in Ziffer 118 des Schlussdokuments der
zehnten Sondertagung der Generalversammlung238 festgeleg-
ten Mandat und Ziffer 3 der Versammlungsresolution
37/78 H vom 9. Dezember 1982 fortzusetzen und zu diesem
Zweck alles zu tun, um zu konkreten Empfehlungen zu den
Punkten auf ihrer Tagesordnung zu gelangen, unter Berück-
sichtigung des verabschiedeten Dokuments über Mittel und
Wege zur Verbesserung der Arbeitsweise der Abrüstungs-
kommission239;

7. empfiehlt der Abrüstungskommission, die Behand-
lung der folgenden Punkte auf ihrer Arbeitstagung 2008 fort-
zusetzen:

a) Empfehlungen zur Erreichung des Ziels der nuklea-
ren Abrüstung und der Nichtverbreitung von Kernwaffen;

b) praktische vertrauensbildende Maßnahmen auf dem
Gebiet der konventionellen Waffen;

8. ersucht die Abrüstungskommission, im Jahr 2008
für einen Zeitraum von höchstens drei Wochen zusammenzu-
treten, nämlich vom 7. bis 24. April, und der Generalver-
sammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung einen Bericht
über ihre Sacharbeit vorzulegen;

9. ersucht den Generalsekretär, der Abrüstungskom-
mission den Jahresbericht der Abrüstungskonferenz240 zusam-
men mit allen Abrüstungsfragen betreffenden Teilen des offi-
ziellen Protokolls der zweiundsechzigsten Tagung der Gene-

ralversammlung zu übermitteln und der Kommission jede zur
Durchführung dieser Resolution benötigte Unterstützung zu
gewähren;

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, sicherzustel-
len, dass die Abrüstungskommission und ihre Nebenorgane
alle Dolmetsch- und Übersetzungsdienste in den Amtsspra-
chen erhalten, und zu diesem Zweck vorrangig alle erforder-
lichen Ressourcen und Dienste, einschließlich der Erstellung
von Wortprotokollen, bereitzustellen;

11. beschließt, den Punkt „Bericht der Abrüstungskom-
mission“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer dreiundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 62/55

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 5. Dezember 2007,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/62/393,
Ziff. 10)241.

62/55. Bericht der Abrüstungskonferenz

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts der Abrüstungskonfe-
renz242,

in der Überzeugung, dass der Abrüstungskonferenz als
dem einzigen Forum der internationalen Gemeinschaft für
multilaterale Abrüstungsverhandlungen bei den Sachver-
handlungen über vorrangige Abrüstungsfragen die zentrale
Rolle zukommt,

anerkennend, dass multilaterale Verhandlungen mit dem
Ziel geführt werden müssen, Einvernehmen über konkrete
Themen zu erzielen,

in dieser Hinsicht unter Hinweis darauf, dass sich die
Konferenz mit einer Reihe dringender und wichtiger Ver-
handlungsthemen befasst,

Kenntnis nehmend von den regen Erörterungen über das
Arbeitsprogramm, die auf der Tagung der Konferenz im Jahr
2007 stattfanden, wie aus dem Bericht und dem Protokoll der
Plenarsitzungen hervorgeht,

sowie Kenntnis nehmend von der Vertiefung der Beratun-
gen der Konferenz, die auf den konstruktiven Beitrag ihrer
Mitgliedstaaten, die unter der Aufsicht der Präsidenten der
Konferenz für die Tagung 2007 geleistete Arbeit, einschließ-
lich der zielgerichteten strukturierten Aussprachen zu allen
sachbezogenen Tagesordnungspunkten mit Beteiligung von
Sachverständigen aus den Hauptstädten, und die Zusammen-
arbeit zwischen allen sechs Präsidenten der Konferenz zu-
rückzuführen ist,

238 Resolution S-10/2.
239 A/CN.10/137.
240 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 27 (A/62/27).

241 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Schweden, Schweiz, Spanien, Sri Lanka, Südaf-
rika und Syrische Arabische Republik.
242 Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, Sup-
plement No. 27 (A/62/27).




